
G e b ü h r e n o r d n u n g  
des Landesschafzuchtverbandes Sachsen-Anhalt e.V. 

(gültig ab 01.06.2023 - beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 31. Mai 2023) 
 
1. Jahresmitgliedsbeitrag 
 
Der Landesschafzuchtverband Sachsen-Anhalt e.V. erhebt von seinen Mitgliedern einen 
Grundbeitrag von 75,00 € sowie pro Mutterschaf bzw.-ziege bis 450 Stück je 0,70 € pro Jahr. 
Als Berechnungsgrundlage für den Jahresbeitrag gelten weibliche Schafe und Ziegen  
>8 Monate. 
 
2. Folgende Leistungen des Verbandes sind nur für Verbandsmitglieder zugänglich: 
 

 

Leistung 
 

 

Nettobetrag in EURO 

 

Anfahrtspauschale zur Durchführung von Leistungsprüfungen* 
 

 

20,00 
 

 

Herdbuchgebühr pro eingetragenem weibl. Herdbuchtier 
(Stichtag: 01.01.) 
 

0,40 
 

 

Herdbuchaufnahme von weibl. Tieren pro Schaf bzw. Ziege 
- 1 bis 20 Tiere je Termin 
- 21 bis 50 Tiere je Termin 
- ab 51 Tiere je Termin 

 

 

 
7,00 
4,00 
3,00 

 

 

Körung von Böcken pro Schaf- bzw. Ziegenbock 
- Sammelkörung 
- Hofkörung 
 

 

 
8,00 

15,00 
 

 

US-Messung der Muskel- und Fettdicke pro Tier 
 

 

0,50 
 

 

Ausfertigung von Tierzuchtbescheinigungen pro Bescheinigung 
- weibliche Tiere 
- Böcke 
- ohne Vermittlung 
- Rasse Karakul (Ursprungszeugnis) 

 

 

 
10,00 
15,00 
20,00 
  7,00 

 

Ausfertigung von Stallbüchern, Ablammlisten je weibl. Tier 
 

 

0,20 
 

Katalogaufnahmegebühren 
- je Bock 
- je weibl. Tier 

 

 

 
7,50 
1,50 

 

Eintragungen von Ablammungen und Merzungen 
- durch den Züchter über den eigenen OVICAP-Zugang 
- durch den LSV aus einem OviCap-Dokument je Tier 
- durch den LSV aus betriebseigenen Unterlagen je Tier 

 

 

 
- 

0,20 
0,60 

 

Neueintragung eines Tieres in OviCap über Tierzuchtbescheinigung 
- je Bock 
- je weibl. Tier 

 

 

 
10,00 

7,00 
 



 
 

 

Leistung 
 

 

Nettobetrag in EURO 

 

Neueintrag einer Herdbuchzucht (Vergabe Herdenzeichen) im 
Zuchtbuch (OviCap) 
 

 

 
50,00 

 

Vermittlungsgebühren 
- Handel von Jung-und Altböcken 
 
- Handel von Lämmern, weibl. Tieren 
 

 

 
je 6,5 % vom Käufer 

und Verkäufer 
je 3,5% vom Käufer 

und Verkäufer 

 
* Hierunter fallen folgende Tätigkeiten: Herdbuchaufnahme, Körung, Ultraschallmuskel- und 

Fettdickenmessungen, Entnahme von Woll- oder Genotypisierungsproben, Kennzeichnung durch 
Tätowierung/Ohrmarke, Herdendurchsicht  

 
 
3. Folgende Leistungen des Verbandes sind für alle Schaf- und Ziegenhalter offen: 
 

 

Leistung 
 

Nettobetrag in EURO 
 

 
 

 

Mitglieder 
 

 

Nichtmitglieder 
 

 

Herdendurchsicht in Vermehrungszuchten je MS 
 

 

0,80 
 

1,60 

 

Einstufung von weibl. Schafen und Ziegen je Tier 
 

 

1,00 
 

 

2,00 
 

 

Ultrasonographische Trächtigkeitsuntersuchung 
 
Pauschale für Anfahrt, Aufbau, Verbrauchsmaterial 
 
- bis 150 untersuchte weibl. Tiere je Tier 
- über 150 untersuchte weibl. Tiere je Tier 
 

 

 
 

26,00 
 

0,45 
0,40 

 

 

 
 

mindest. 26,00 
(sonst km-Pauschale) 

0,75 
0,70 

 
 

Kennzeichnung durch Tätowierung/Ohrmarke 
 

 

0,40 
 

 

1,00 
 

Herdenerfassung mit elektronischem Lesegerät 
- Gebühr je angefangene Stunde (inkl. 

Fahrtzeit) 
- zzgl. Fahrtkosten je km 

 
120,00 

 
0,30 

 
120,00 

 
0,45 

 
Alle aufgeführten Gebühren sind Nettobeträge und werden zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer erhoben. 


